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nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs
über die Situation im Nahen Osten105,

1. wiederholt ihre Feststellung, dass jede von der Be-
satzungsmacht Israel unternommene Maßnahme, die darauf
gerichtet ist, die Heilige Stadt Jerusalem ihrem Recht, ihrer
Rechtsprechung und ihrer Verwaltung zu unterstellen, rechts-
widrig und somit null und nichtig ist und keinerlei Gültigkeit
besitzt, und fordert Israel auf, alle derartigen rechtswidrigen
und einseitigen Maßnahmen sofort zu beenden; 

2. betont, dass eine umfassende, gerechte und dauer-
hafte Lösung der Frage der Stadt Jerusalem die legitimen An-
liegen sowohl der palästinensischen als auch der israelischen
Seite berücksichtigen und auch international garantierte Be-
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mit dem Ausdruck ernster Besorgnis darüber, dass der
Friedensprozess ins Stocken geraten ist, was die Verhandlun-
gen mit Syrien betrifft, und in der Hoffnung, dass die Frie-
densgespräche bald wieder an dem bereits Erreichten anknüp-
fen werden,

1. erklärt, dass Israel die Resolution 497 (1981) des
Sicherheitsrats bislang nicht befolgt hat;

2. erklärt außerdem, dass der Beschluss Israels vom
14. Dezember 1981, den besetzten syrischen Golan seinem
Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu un-
terstellen, null und nichtig ist und keinerlei Gültigkeit besitzt,
wie vom Sicherheitsrat in seiner Resolution 497 (1981) bestä-
tigt, und fordert Israel auf, diesen Beschluss rückgängig zu
machen;

3. bekräftigt ihre Feststellung, dass alle einschlägi-
gen Bestimmungen der Landkriegsordnung in der Anlage
zum IV. Haager Abkommen von 1907108 sowie des Genfer
Abkommens zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten107 nach wie vor auf das seit 1967 von Israel besetzte sy-
rische Hoheitsgebiet Anwendung finden, und fordert die Ver-
tragsparteien dieser Übereinkünfte auf, ihre Verpflichtungen
aus diesen Übereinkünften unter allen Umständen einzuhal-
ten beziehungsweise deren Einhaltung sicherzustellen;

4. stellt erneut fest, dass die weiter andauernde Beset-
zung des syrischen Golan und dessen De-facto-Annexion ein
Hindernis auf dem Wege zur Herbeiführung eines gerechten,
umfassenden und dauerhaften Friedens in der Region darstel-
len;

5. fordert Israel auf, die Gespräche mit Syrien und
Libanon wiederaufzunehmen und die im Verlauf der früheren
Gespräche eingegangenen Verpflichtungen und abgegebenen
Zusicherungen zu achten;

6. verlangt erneut, dass sich Israel in Durchführung
der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats bis zur Li-
nie vom 4. Juni 1967 aus dem gesamten besetzten syrischen
Golan zurückzieht;

7. fordert alle betroffenen Parteien, die gemeinsamen
Schirmherren des Friedensprozesses und die gesamte interna-
tionale Gemeinschaft auf, alle erforderlichen Anstrengungen
zu unternehmen, um die Wiederaufnahme des Friedenspro-
zesses und seinen Erfolg sicherzustellen, indem sie die Reso-
lutionen 242 (1967) und 338 (1973) des Sicherheitsrats
durchführen;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung über die
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 65/37

Verabschiedet auf der 59. Plenarsitzung am 7. Dezember 2010, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 123 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 2 Enthaltungen*, auf der Grundlage des Resolu-
tionsentwurfs A/65/L.20 und Add.1, eingebracht von: Australien,
Belgien, Belize, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Dänemark,
Fidschi, Finnland, Griechenland, Guatemala, Honduras, Indien,
Indonesien, Island, Italien, Jamaika, Japan, Kanada, Litauen, Lu-
xemburg, Madagaskar, Malta, Mexiko, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Papua-Neuguinea, Polen, Portugal, Rumänien,
Schweden, Seychellen, Slowenien, Spanien, Tonga, Trinidad und
Tobago, Tuvalu, Ukraine, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern. 

* Dafür: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Äquatorialgui-
nea, Argentinien, Armenien, Australien, Bahamas, Bahrain, Ban-
gladesch, Belgien, Belize, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosni-
en und Herzegowina, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Fa-
so, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Demokratische Volksre-
publik Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Deutschland,
Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fidschi, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Honduras, Indien, In-
donesien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jemen, Jordanien,
Kanada, Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Kongo, Kroatien, Kuba,
Kuwait, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malawi, Malaysia, Malediven, Malta, Marokko, Marshallin-
seln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Monaco, Mongolei, Montenegro, Myanmar, Nepal,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Oman, Öster-
reich, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Peru, Philip-
pinen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien,
Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen, Sierra Leo-
ne, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Südafri-




